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1 	 T 951/90 

Sachverhalt und Antrãge 

Die europäische Patentanmeldung 86 904 827.2 mit der 

internationalen Verôffentlichungsnuinmer W 087/01 503 1st 

auf der Grundlage der veröffentlichten Anmeldungs-

unterlagen von der Prüfungsabteilung unter Hinweis auf 

Artikel 83 EPU zurückgewiesen worden. 

Die Prüfungsabteilung vertrat die Auffassung, daB die in 

den Aniueldungsunterlagen beschriebene Erfindung in der 

Beschreibung nicht so deutlich und vollstãndig of fenbart 

sei, daB sie ein Fachmann ausführen könne. Insbesondere 

mangele es an konkreten und bezifferten Angaben über die 

Möglichkeit und die Durchführbarkeit des Ubertreffens der 

kritischen inittleren elektroinagnetischen Energiedichte 

(Ucrjt) und über den Phasenübergang der Bose-Einstein-

Kondensation und folglich über die Art, wie das Kondensat 

gemacht und aufrechterhalten wird. Selbst ein Spezialist 

auf dem Gebiet der Laserphysik könne ein rein 

theoretisches Modell nicht nacharbeiten, wenn in bezug auf 

die zu verwendenden technischen MaBnahmen, insbesondere in 

bezug auf die zu verwendenden Laser und Kavitäten, nur 

aligeineine, und in bezug auf den expliziten Zahienwert der 

Energiedichte, der für den Einsatz der Phasenumwandlung zu 

überschreiten ist, überhaupt keine Angaben gemacht werden. 

Trotz expliziter Aufforderung sei der Aninelder nicht in 

der Lage gewesen, entsprechende Daten oder Experiluente 

anzugeben. Im einzelnen nannte die Prufungsabteilung in 

ihrer Begründung insgesamt 15 in der Beschreibung 

offenbarte Wirkungsangaben, die ihrer Meinung nach ohne 

Angabe des expliziten technischen Mittels allein aufgrund 

des fachmãnnischen Wissens nicht realisierbar wären. 

Gegen diese Entscheidung hat der Anmelder Beschwerde 

eingelegt. Zur Stützung seiner Auffassung, daB die 

Erfindung mit zuni Stande der Technik gehärenden 
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technischen Mittein nacharbeitbar sei, nannte der 

Beschwerdeführer die nachstehenden Dokumente: 

Dl: "Electromagnetic Theory" by J.A. Stratton, McGraw-

Hill Book Company, 1941, S. 558/563; 

"High Q  sapphire loaded superconducting ..." by 

D.G. Blair & S.K. Jones, 1985, S. 142-145; 

"A general theory of Bose-Einstein condensation" by 

M. van den Berg and J.T. Lewis, Helvetica Physica 

Acta, Vol. 59 (1986), S. 1271-1288; 

"Enzyklopadie Naturwissenschaft und Technik", 1981, 

Nünchen, Verlag Moderne Industrie, S. 5081-5083; 

"Taschenbuch Elektrotechnik", Bd. 3, 1967, Berlin, 

VEB Verlag Technik Berlin, S. 430-433; 

"An Introduction to Lasers and Masers" by 

A.E. Siegnian, McGraw-Hill Book Company, New York, 

1971, Abschnitt 1.6; 

"Laser - Grundlagen, Eigenschaften und Anwendungen in 

Wissenschaft und Technik", Umschau-Verlag, Frankfurt 

a.M., 1970, S. 32-35; und 

"Enzyklopàdie Naturwissenschaft und Technik", 1980, 

München, Verlag Moderne Industrie, S. 2518-2521. 

IV. 	Es wurde inündlich verhandelt. Am Ende der inündlichen 

Verhandlung beantragte der Beschwerdeführer, die Zurück-

weisungsentscheidung aufzuheben und ein Patent mit den 

bekanntgemachten tJnterlagen gemäB W 087/01 503 zu 

erteilen. 
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3 	 T 951/90 

I 
Hilfsweise beantragte er die Erteilung eines Patents mit 

den vorgenannten Unterlagen, wobei in den Ansprüchen 1, 5 

sowie auf der Beschreibungsseite 6 die Definition der in 

die Berechnungsforrnel für die kritische Energiedichte 

Ucrjt eingehenden Teinperatur T von 

"T (in Kelvin) diejenige Temperatur, die für ein durch die 

mittlere Photonenzahldichte irn Hohiraum und die mittlere 

elektromagnetische Energiedichte un Hohiraum gegebenes 

thermodynainisches Gleichgewicht berechnet wird," 

abzuändern ist in: 

"T (in Kelvin) diejenige Ternperatur, die aus der mittleren 

Photonenzahldichte im Hohiraum und der mittleren elektro-

magnetischen Energiedichte im Hohiraum für ein gegebenes 

therinodynamisches Gleichgewicht berechnet wird,". 

V. 	Der Beschwerdeführer stützte seine Antrãge im wesentlichen 

auf folgende Argumente: 

Das technische Ziel der Erfindung sei es, elektro-

magnetische Strahlung beliebiger spektraler 

Verteilung in elektromagnetische Strahiung mit der 

Frequenz des elektrornagnetischen Grundzustandes eines 

Hohlrauines uinzuwandeln, die am unteren Ende des 

Planck-verteilten Frequenzspektrurns der Wãrme-

strahiung liegt. Bekannterweise geben die 

geometrischen Abmessungen eines Hohiraums die 

Frequenz seines elektromagnetischen Grundzustandes 

(d. h. seiner Resonanzmoden) vor; vgl. Dokument D5, 

Seite 431, Formel (2.191). 

Urn dieses Ziel zu erreichen, seien nur drei 

technische MaBnahmen unabdingbar erforderlich: 

Erstens sei die urnzuwandelnde Strahlung in einen 
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Hohiraum einzuleiten. Zweitens inüsse die uxnzU-

wandelnde Strahiung mit einer soichen Leistung in den 

Hohlraum eingestrahlt werden, daIs während einer 

zwangsläufigen Wechselwirkung mit den Hohlraumwãnden 

(Streuung, Reflexion, Absorption, thermische 

Reemission) ihre Energiedichte un Hohlraum stets 

gröBer bleibt als die Energiedichte des im Hohirauni 

jeweils vorhandenen Strahlungsanteils, der sich mi 

thermodynamischen Gleichgewicht mit den Hohiraum-

wänden befindet, ein Planck-verteiltes Frequenz-

spektrum der jeweiligen Hohiraunitemperatur aufweist 

und gemàl3 der in den Anmeldungsunterlagen of fenbarten 

Formel für die sogenannte "kritische mittlere 

Energiedichte Ucrit  berechenbar ist. Die in den 

Anmeldungsunterlagen offenbarte theoretische 

Definition der in diese Formel eingehenden Teniperatur 

T über die Energie- und Photonendichte entsprache der 

experimentellen Temperatur, die der Hohiraum als 

schwarzer Strahier in themmischen Gleichgewicht mit 

dem Planck-verteilten Strahlungsanteil in Hohiraum-

inneren annimmt. Dies känne der Fachniann u. a. auch 

den in der Beschreibung Seite 3, Zeilen 19, 20 und 

von der Prüfungsabteilung in ihrer Mitteilung voin 

18. November 1988 zitierten Buch von L.D. Landau und 

E.M. Lifschitz: "Physique Statistique", Edition Mir, 

Moskau 1967, Seiten 198 bis 209, sowie direkt den 

Beschreibungstext S. 8, Zeilen 19-25, entnehmen. 

Drittens sei -insbesondere bei monochromatischer 

Einstrahlung und annäherend ideal reflektierenden 

Wànden - durch einen reeinittierenden Absorber der in 

die Kavität eintretenden Strahiung sicherzustellen, 

daB in Hohlrauminneren stets ein Strahlungsanteil mit 

elnem Planck-verteilten Frequenzspektruin vorhanden 

sei. 
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C) 	Die Wirkungsweise der Erfindung sei folgenderrnaBen zu 

verstehen: 

Die jut Hohirauminneren vorhandene ExzeBenergie U-

Ucrjt wandele sich spontan in elektromagnetische 

Schwingungsenergie mit der Grundfrequenz des Hohi-

raums tim, d. h. als Folge der Bose-Einstein-Konden-

sation in den niedrigst iuoglichen apparativ 

vorgegebenen Energiezustand des Gesaintsystems, wobei 

im Rahuten einer ausgeglichenen Energiebilanz höher-

frequente Photonen in eine entsprechende Anzahl 

niederfrequenter Photonen mit der Hohiraum-Grund-

frequenz umgewandelt werden. Die energetisch zu 

überschreitende "mittlere kritische Energiedichte 

Ucrit" sei also nicht als ein irtvarianter absoluter 

Schwellenwert zu verstehen, oberhaib dessen der 

Effekt der Bose-Einstein-Kondensation erst auftritt, 

sondern als ein über die Temperatur der Innenwand des 

Hohlraumresonators apparativ beliebig vorgebbarer 

Verfahrensparameter. 

d) Bei einer Temperatur der Kavitàt von T=300°K ergebe 

sich beispielsweise eine mittlere kritische Energie-

dichte von nur 6.12 • 10 9 1m 3 ; d. h. bei einer 

experimentell realisierbaren Reflektivitãt der 

Resonatorwand von 99.90 % und einer Resonatorober-

fläche von 100 cm 2  müBte die Leistung der in die 

Kavitàt eintretenden Strahiung nur Ca. 5 mW über-

steigen. Sowohi mit Hilfe handelsüblicher Klystrons 

oder Laser lieBen sich urn mehr als 5 Zehnerpotenzen 

hôhere Eingangsleistungen erzeugen, die ohne weiteres 

in der Lage sind, Verluste uberzukompensieren, big 

sich ein überkritisches FlieBgleichgewicht einstellt. 

Die Erfindung lieSe sich also ohne weiteres mit 

kommerziell erhältlichen apparativen l4itteln nach-

arbeiten. 

) 
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Aus den vorstehenden Gründen reiche es für die 

Nacharbeitung der Erfindung aus, zur Erzeugung 

überkritischer Energiedichten ohne besondere 

Spezifizierung auf aligemein bekannte und handels-

übliche Laser und Maser zu verweisen, so wie dies in 

der ursprunglichen Beschreibung auf Seite 8, Zeilen 5 

und 6, geschehen 1st und als Beispiel für einen 

experilnentell geeigneten Hohlrauin allgeniein bekannte 

Kavitàten zu offenbaren, wie es aus Seite 4, 

Abschnitt 3, der Beschreibung hervorgeht. Die dort 

genannten Kavitàten mit Abmnessungen im Meter- bis 

Millimneter-Bereich wiesen in ihrer handelsüblichen 

Ausführung normnalerweise eine goldbedamnpfte Ober-

flâche als Korosionsschutz auf. Die Dokumente Dl bis 

D8 sowie die un europäischen Recherchenbericht 

genannte Druckschrift US-A-4 161 436 würden das 

relevante allgenieine Fachwissen auf deni Gebiet der 

Maser und Laser bzw. der Kavitäten nachweisen, wie es 

dern Fachmann zur Nacharbeitung der Erfindung am 

Prioritàtstag zur Verfugung stand. 

Uberdies sei die Bose-Einstein-Kondensation 

überkritischer Photonen in den niedrigst mnöglichen 

Energiezustand auch experimnentell bestãtigt worden, 

wie das Dokument: 

D9: Mei3kurvenblatt vom 29. April 1988, überreicht in 

der mündlichen Verhandlung vom 26. Mai 1992 

zeigen würde. Das Experiment sei von Herrn Andries 

Wieck, derzeit tàtig am Max-Planck-Institut für 
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Festkörperphysik, Stuttgart, am 29. April 1988 in 

Labors der Fa. Rofin-Sinal, Hamburg, durchgeführt 

worden. Hierbei ware die lOp-Strahlung ( 1014 Hz) 

eines CO2-Lasers intermittierend mit Pausen von 2 ms 

zwischen Laserpulsen von 200 ps bei einer inittleren 

Leistung von 140 Watt in einen gebläsegekühlten 

goldbedampften Kugeiresonator mit einem Innendurch-

messer von 14.4 cm (Frequenz des elektromagnetischen 

Grundzustands: 18 • 10 9  Hz) eingestrahlt und selektiv 

nur die elektrische Feldstãrke der elektro-

magnetischen Schwingung im Resonator mit Freguenzen 

im 10 Hz-Bereich nach dent sogenannten "Lock-in"-

Verfahren geinessen worden. Die Y-Achse der Meikurve 

zeige die elektrische Feldstärke im 10 9  Hz-Bereich, 

d. h. hit Bereich der Resonatorgrundfrequenz, und die 

X-Achse repräsentiere die Zeit. Die schwarze Kurve 

sei ein nicht relevantes Experiment. Die blaue Kurve 

zeige die Messung mit ausgeschaltetem Laser und die 

rote Kurve die Messung mit eingeschaltetem Laser 

unter sonst gleichen Versuchsbedingungen. Die big zu 

einem Faktor VOfl Ca. 2 höheren Mel3werte der Feld-

stãrke bei eingeschaltetem Laser könnten also nur 

durch die Umwandlung der 10 14  Hz-Laserstrahlung in 

elektromagnetische Schwingungen von 10 9  Hz bedingt 

sein. 

g) Wenn die Erfindung bereits mit Hilfe des relativ 

einfachen apparativen Aufbaus aus einemn gebläse-

gekühlten Kugelresonator und einem einzigen CO2-Laser 

nacharbeitbar sei, müsse der in der Beschreibung, 

Seiten 8 und 9, mt Rahmen des Ausführungsbeispiels 

of fenbarte technisch aufwendigere Versuchsaufbau erst 

recht zu einer realisierbaren Frequenzumuwandlung 

führen. 

I 
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h) 	Die ferner in der mündlichen Verhandlung vorgelegten 

Rechenergebnisse einer Computersimulation der Bose-

Einstein-Kondensation in die unteren Moden eines 

Resonators mit den Abutessungen Breite 1,59 cut, Höhe 

0,89 cm und Lange 1,5 m gemäB 

D10: 10 Blatt Rechenergebnisse, überreicht in der 

mündlichen Verhandlung vom 26. Mai 1992 

zeigten auf jedem Blatt jeweils für eine der 

untersten Moden dieses Resonators in Zeitschritten 

von 10-11  sec die theoretisch zu erwartenden 

Photonenzahlen für die Besetzung dieser Mode bei 

einem Bezugswert von 104  Photonen. Die jeweils 

letzten Zahienwerte betràfen Zeitpunkte, die etwa 10 

sec nach Einstrahlungsbeginn làgen. Es sei auf zwei 

Eigenschaften hinzuweisen: Die Kondensation trete mit 

einer Zeitverzögerung von 10 sec auf. Bereits von 

der 3,2-Mode zur 5,3 Mode hin nehute die Zahl der 

durch Frequenzumwandlung entstandenen Photonen zu 

häheren Moden hin erheblich ab und sei für die 55,2 

Mode theoretisch nicht mehr zu erwarten. 

Entscheidungsgründe 

1. 	Aufgrund des vorstehend dargelegten Sachvortrags des 

Beschwerdeführers, insbesondere in bezug auf das 

vorgelegte Dokument D9 scheint es glaubhaft, daB das in 

Pkt. V-a definierte technische Ziel der Erfindung mit 

Hilfe der in Pkt. V-b definierten technischen Mal3nahmen 

wiederholbar zu erreichen ist. Sowohi dent in Pkt. V-a 

definierte Ziel als auch die in Pkt. V-b definierten 

technischen Mal3nahmen sind nach Auffassung der Kanuner in 

den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen of fenbart und 
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soinit im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPU nicht zu 

beanstanden. 

Die Kainmer verinag aufgrund der in der inündlichen 

Verhandlung voin Beschwerde führer geiuãl3 Punkt V-f 

vorgebrachten Angaben über die Apparatur zum 

experimentellen Nachweis der Umwandlung von 1014  Hz 

Laserstrahlung in 10 9  Hz-Schwingungsenergie eines 

Kugeiresonators keinerlei technische Gründe zu erkennen, 

daB die höheren Feldstàrkewerte der roten gegenuber der 

blauen NeSkurve in Dokument D9 durch andere EinfluBgrâBen 

verursacht worden sind als durch die Einstrahlung von 

1014 Hz-Laserstrahlung. Insbesondere sind zuin gegen-

wärtigen Entscheidungszeitpunkt für die Kainmer keinerlei 

Uiustände erkennbar, die Erklärung des Beschwerdeführers zu 

bezweifeln, daB die Enipfindlichkeit des in dern Versuch 

eingesetzten NeBinittels für die elektrische Feldstãrke mi 

Hohiraum auf den Bereich seiner Grundfrequenz im 10 Hz-

Bereich beschrãnkt war und daB soinit das MeBinittel auf die 

eingestellte 1014  Hz-Laserstrahlung selbst nicht ansprach. 

Dabei unterstreicht der Abstand von rund fünf Zehner-

potenzen zwischen der Frequenz der eingestrahlten Laser-

photonen und der Resonatorgrundfrequenz die Glaubwürdig-

keit. 

Die Kammer erachtet einen auf dem Gebiet der Bose-

Einstein-Kondensation sachkundigen Physiker als den für 

die vorliegende Erfindung zuständigen Fachinann. Nach 

Auffassung der Kainmer würde dieser Fachxnann ohne weiteres 

erkennen, daB die of fenbarte Definition der in die 

Berechnungsforiuel für die kritische inittlere Energiedichte 

Ucrit eingehenden Teinperatur T diejenige Temperatur 

darstelit, die der Hohiraum als schwarzer Strahier im 

therinischen Gleichgewicht mit demnjenigen Strahlungsanteil 

annhmnmt, der eine Energieverteilung aufweist, die demn 

Planckschen Strahlungsgesetz gehorcht. Somit 1st der 

Fachmnann nach Auffassung der Kanuimer in der Lage abzu- 
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schätzen, weiche rnaxiinale Ternperatur die Innenwand der den 

Hohlraurn bildenden Kavität zuläBt, daraus die kritische 

mittlere Energiedichte nach der of fenbarten Formel zu 

berechnen und festzustellen, daB diese Energiedichte mit 

Strahiern, die zurn Stand der Technik gehören, urn em 

Vielfaches zu übertreffen 1st. Desweiteren halt die Kammer 

den zuständigen Fachrnann für fàhig, liii Rahrnen der Gesarnt-

offenbarung der Anrneldungsunterlagen zu erkennen, daB er 

keinesfalls an das auf Seite 8, Zeilen 5-10, offenbarte 

Ausführungsbeispiel gebunden ist und daB unabdingbar 

bereits Strahiung mit einern Planck-Spektrurn in den 

Resonator eingestrahlt werden muB. Nach Auffassung der 

Karniner lassen die Angaben in der Beschreibung Seite 9, 

Zeilen 1 und 2, in Verbindung mit Seite 8, Zeilen 23-25, 

den Fachrnann erkennen, daB der Absorber alternativ oder 

zusàtzlich dazu benutzt werden kann, rnonochromatische irn 

Planck-verteilte Strahiung urnzusetzen, und zwar durch 

Absorption und therrnische Reernission. 

Die Kanuner ist weiterhin der Auffassung, daB der Fachrnann 

durch die auf Seite 4, Absatz 3, enthaltenen Angaben 

darauf hingewiesen wird, die Erfindung mit Hilfe der zurn 

Stand der Technik gehörenden Kavitàten nachzuarbeiten, die 

per se kein ideales Reflektionsverinögen aufweisen, so daB 

ihm ohne weiteres gegeben 1st, daB die norrnale Wandung der 

Kavität die Rolle des Absorbers übernehrnen kann, die zur 

Urnwandlung in die Hohlraurngrundfrequenz unabdingbare 

Präsenz eines Planck-verteilten Strahlungsanteils im 

Hohiraum zu erzeugen. 

Sornit 1st es dern zustandigen Fachrnann als Physiker auf dern 

Spezialgebiet der Photonenwechselwirkungen ohne weiteres 

zuzumuten, entsprechend der GrôBe der gewünschten Grund-

frequenz eine zum Stand der Technik gehärende Kavitat 

auszuwahlen, deren Arbeitsternperatur und die zugehärige 

rnittlere kritische Energiedichte (für d = 3) zu errnitteln 
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4,  

und einen zurn Stand der Technik gehörenden Strahier 

(insbesondere Laser) auszuwâhlen, dessen Leistung 

ausreicht, urn eine Ucrit  übertreffende Energiedichte in 

der Kavitàt sicherzustellen. Die apparativen Parameter der 

Anordnung zurn experirnentellen Nachweis der Uinwandlung 

höherfrequenter elektroinagnetischer Strahlungsenergie in 

Energie mit einer niedrigeren Hohlrauingrundfrequenz gemãB 

Pkt. V-f lassen nach Auffassung der Kammer keine 

technische Gründe erkennen, die erwarten lassen, daB das 

auf Seiten 8 und 9 der Beschreibung offenbarte 

Ausführungsbeispiel zur Nacharbeitung der Erfindung 

ungeeignet ist. Die dort beschriebenen zusätzlichen 

technischen MaSnahmen - insbesondere die zurnindest 

anfänglich supraleitend gehaltenen Kavitätswände und die 

zeitlich verzögerte Zuschaltung eines gesonderten 

Absorbereleinents - schlieBen nicht aus, daB sich mit Hilfe 

zum Stand der Technik gehorender Laser und Maser in den in 

den Figuren 1, 2, 4 oder 5 dargesteliten Kavitäten die zur 

Frequenzumwandlung unabdingbar erforderliche ExzeBenergie- 

dichte UUcrit  ilfl FlieBgleichgewicht erzeugen laSt. 

Aus den vorstehend angegebenen Gründen erachtet die Kainmer 

die in den Anmeldungsunterlagen beschriebene Erfindung 

- soweit sie die Frequenzumwandlung in einer drei-

dimensionalen Kavitàt betrif ft - 

irn Sinne des Artikels 83 EPTJ in der Patentanineldung für so 

deutlich und vollständig of fenbart, daB ein Fachinann sie 

ausfuhren kann. 

Die Kammer halt die vorliegende Erfindung bereits anhand 

der dem Hauptantrag des Beschwerdeführers zugrunde-

liegenden Anmeldungsunterlagen für ausführbar. Der 

Hilfsantrag des Beschwerdeführers ist somit liii Rahinen der 
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Erfordernisse des Artikels 83 EPU gegenstandsios und kann 

daher unerörtert bleiben. 

	

8. 	Die Prüfungsabteilung hat die bisherige Prüfung aus- 

schliei3lich auf Artikel 83 EPU beschrãnkt. Urn dein 

Beschwerdeführer für die Fortsetzung des 

Erteilungsverfahrens zur Prüfung der weiteren 

Patentierbarkeitserfordernisse des EPU das Rechtsinittel 

einer zweitinstanzlichen Uberprüfung sicherzustellen, 

erachtet es die Kammer für angernessen, von der ihr durch 

Artikel 111 EPU gegebenen Móglichkeit Gebrauch zu machen 

und die Sache zur Fortsetzung der Prüfung der über 

Artikel 83 EPU hinausgehenden Erteilungsvoraussetzungen an 

die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen. 

	

8.1 	liii Rahinen dieser Fortsetzung der Prüfung halt die Kammer 

als direkte Folge ihrer Würdigung der Erfordernisse des 

Artikels 83 gemäB Pkt. 6 insbesondere folgende Anderungen 

für erforderlich: 

Aufgrund der auf eine ràurnliche Kavitât (d = 3) 

begrenzten Anerkennung der Ausführbarkeit der 

Frequenzuinwandlung durch die Kainmer ist ein eine 

flàchenhafte Kavitàt als spekulativen Bereich 

umfassender Patentanspruch nicht gemäl3 Artikel 84 EPU 

durch die Beschreibunci qestützt. Sornit wären 

insbesondere in den Ansprüchen Hinweise auf d = 2 und 

einen effektiv 2-diinensionalen Hohlrauin zu streichen. 

Ferner ware die Formel für ucrit  auf d = 3 zu 

beschränken. 

Da der Beschwerdeführer ausschliei3lich eine Frequenz-

umwandlung als mit den of fenbarten technischen 

Mittein realisierbar riachgewiesen hat, wàren 

sämtliche Angaben in den Anineldungsunterlagen zu 

streichen, die den Eindruck erwecken, daB eine 

Speicherung der in die Hohlraurnfrequenz umgewandelten 
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Energie ebenfalls Gegenstand der Erfindung sei 

(Regel 27 (1) d) in Verbindung mit Regel 34 (1) C) 

EPU). 

8.2 	Ferner erscheint es der Kammer angemessen, darauf 

hinzuweisen, daB die seitens des Beschwerdeführers zur 

Stützung der Ausführbarkeit vorgebrachten Argumente 

zwingend dahingehend auszulegen sind, daB die im 

Vorrichtungsanspruch 5 enthaltenen Funktionsangaben 

keinerlei Merkivale definieren, die über den Stand der 

Technik hinausgehende apparative Arbeitsmnittel darstellen, 

sondern allenfalls Dimensionierungsparamneter dieser 

bekannten Mittel. Solite die Prüfungsabteilung die Neuheit 

bejahen, ware bei der Prüfung auf erfinderische Tâtigkeit 

zu beachten, daB es zur ständigen Rechtspraxis des EPA 

gehört, die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit (Art. 56 

EPU) auf den gleichen Fachmann abzustellen wie die Prüfung 

auf Ausführbarkeit (Art. 83 EPU); vgl. hierzu insbesondere 

die Entscheidung T 60/89 vom 31. August 1990, AB1. EPA 

1992, 268. 

Entscheidungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen 

mit der Auflage, die über Artikel 83 EPU hinausgehenden 

Patentierbarkeitserfordernisse zu prüfen. 

Die Geschàftsstellenbeamntin: 	 Der Vorsitzende: 

N. Beer 
	

H.J. Reich 

I 

02579 


